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ANHANG I 

 

 

zu TITEL V: WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT, KAPITEL 1: VERKEHR 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften und internationalen Übereinkünfte anzunähern. 

 

Straßenverkehr 

 

Technische Voraussetzungen 

 

Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von 

Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/6/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen 

Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden 

Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im 

grenzüberschreitenden Verkehr, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/53/EG werden zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie (EU) 2015/719 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für 

bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der 

Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden 

Verkehr 

 

Die mit der Richtlinie (EU) 2015/719 eingeführten Änderungen gelten ab dem 7. Mai 2017. 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/719 werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten des Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2014/47/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die 

technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der 

Union am Straßenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/EG  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/47/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die 

technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, in ihrer geänderten 

Fassung, die ab dem 19. Mai 2018 gilt 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/40/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2014/45/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die 

regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG, die ab dem 20. Mai 2018 gilt 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/45/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2000/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2000 über die 

technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am Straßenverkehr 

teilnehmen, in ihrer geänderten Fassung, die ab dem 19. Mai 2018 gilt 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/30/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Sicherheitsbedingungen 

 

Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 

den Führerschein. Die folgenden Bestimmungen der Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Einführung der Führerscheinklassen (Artikel 4) 

 

– Bedingungen für die Ausstellung des Führerscheins (Artikel 4, 5, 6 und 7 sowie Anhang III) 

 

– Anforderungen an die Führerscheinprüfungen (Anhang II) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/126/EG werden innerhalb von einem Jahr nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die Kontrolle 

von Gefahrguttransporten auf der Straße 

 

Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über 

die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland 

 

Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2010 über 

ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 76/767/EWG, 

84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinien 2008/68/EG, 95/50/EG und 2010/35/EU werden 

innerhalb von vier Jahren (bzw. acht Jahren für den Schienenverkehr) nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 

 

Soziale Bedingungen 

 

Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im 

Straßenverkehr, in ihrer geänderten Fassung, die bis zu dem Zeitpunkt gilt, ab dem Artikel 46 der 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 

über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr anwendbar wird 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 betreffen nur den internationalen 

Verkehr und werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur 

Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der 

Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 werden innerhalb von zwei Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 

über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des 

Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr, die, was die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 vom 

20. Dezember 1985 betrifft, ab dem Zeitpunkt gilt, ab dem die in Artikel 46 der Verordnung (EU) 

Nr. 165/2014 genannten Durchführungsrechtsakte anwendbar werden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 über den internationalen Verkehr 

werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über 

Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) 

Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/22/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 

Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 – Artikel 3, 4, 5, 6, 7 (ohne 

Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit), Artikel 8 und Artikel 10, 11, 12, 13, 14, 15 sowie 

Anhang I dieser Verordnung werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 

Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports 

ausüben 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/15/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die 

Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder 

Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der 

Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/59/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Finanzielle Rahmenbedingungen 

 

Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die 

Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 

Nutzfahrzeuge 

 

Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über die 

Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft 

 

Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz 

 

Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinien 1999/62/EG, 2004/52/EG, 2004/54/EG und 

2008/96/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Schienenverkehr 

 

Markt- und Infrastrukturzugang 

 

Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur 

Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 
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Die folgenden Bestimmungen der genannten Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Einführung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Geschäftsführung 

und zur finanziellen Sanierung 

 

– Trennung zwischen dem Betrieb der Infrastruktur und der Erbringung von Verkehrsleistungen 

 

– Einführung von Genehmigungen 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2012/34/EU werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 

2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr, 

in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Der Partnerschaftsrat entscheidet über den Zeitplan für die Umsetzung der Bestimmungen 

der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens. 

 

Technische Auflagen und Sicherheitsbedingungen, Interoperabilität 

 

Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über 

die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über 

die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung 

von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (Richtlinie über die 

Eisenbahnsicherheit) 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/49/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die 

Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsystem in der 

Gemeinschaft führen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2007/59/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die 

Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/57/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden innerhalb von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden innerhalb von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Kombinierter Verkehr 

 

Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer Regeln 

für bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/106/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Luftverkehr 

 

– Abschluss und Umsetzung eines Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum 

 

– Unbeschadet des Abschlusses des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum, 

Gewährleistung der Umsetzung und koordinierten Entwicklung von bilateralen 

Luftverkehrsabkommen zwischen der Republik Armenien und den Mitgliedstaaten, mit den 

durch das „horizontale Abkommen“ eingeführten Änderungen. 

 

Seeverkehr 

 

Sicherheit im Seeverkehr – Flaggenstaat/Klassifikationsgesellschaften 

 

Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 

gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen 

und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden, in ihrer geänderten Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/15/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -

besichtigungsorganisationen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2013/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über 

bestimmte Verantwortlichkeiten der Flaggenstaaten für die Einhaltung und Durchsetzung des 

Seearbeitsübereinkommens 2006 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/54/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 788/2014 der Kommission vom 18. Juli 2014 mit Bestimmungen für die 

Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern und den Entzug der Anerkennung von 

Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen gemäß den Artikeln 6 und 7 der 

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 788/2014 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Verordnung (EG) Nr. 789/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur 

Umregistrierung von Fracht- und Fahrgastschiffen innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung 

der Verordnung (EWG) Nr. 613/91 des Rates, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 789/2004 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Flaggenstaat 

 

Richtlinie 2009/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Erfüllung der Flaggenstaatpflichten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/21/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Hafenstaat 

 

Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Hafenstaatkontrolle, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/16/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Verordnung (EU) Nr. 428/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Durchführung des 

Artikels 14 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 

erweiterte Überprüfungen von Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 428/2010 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 801/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung von 

Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Flaggenstaat-Kriterien 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 801/2010 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 802/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung von 

Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 27 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf die Leistung von Unternehmen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 802/2010 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 96/40/EG der Kommission vom 25. Juni 1996 zur Erstellung eines einheitlichen Musters 

für die Ausweise der Besichtiger der Hafenstaatkontrolle 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/40/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Untersuchung von Unfällen 

 

Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 

Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr und zur Änderung der 

Richtlinie 1999/35/EG des Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/18/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 651/2011 der Kommission vom 5. Juli 2011 zur Annahme der 

Verfahrensordnung für den von den Mitgliedstaaten im Einvernehmen mit der Kommission 

festgelegten Rahmen für die ständige Zusammenarbeit gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2009/18/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 651/2011 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 der Kommission vom 9. Dezember 2011 über die Festlegung einer 

gemeinsamen Methodik zur Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See gemäß 

Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 werden innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Haftung und Versicherung 

 

Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Versicherung von Schiffseigentümern für Seeforderungen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/20/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 

zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren 

Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 

des Rates, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Fahrgastschiffe 

 

Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 

Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe, in ihrer geänderten Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/45/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 über 

besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/25/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen 

im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord von 

Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft 

befindlichen Personen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/41/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Überwachung des Schiffsverkehrs und Meldeformalitäten 

 

Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über die 

Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den 

Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates, in ihrer geänderten 

Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/59/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über 

Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten 

und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/65/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Technische Auflagen und Sicherheitsbedingungen 

 

Verordnung (EU) Nr. 530/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2012 zur 

beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für 

Einhüllen-Öltankschiffe 

 

Der Zeitplan für die Abschaffung der Einhüllen-Tankschiffe richtet sich nach dem Zeitplan im 

MARPOL-Übereinkommen. 

 

Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates (ab dem 18. September 

2016) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/90/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur 

Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen 

von Massengutschiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/96/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates vom 21. November 1994 zur Durchführung der IMO-

Entschließung A.747 (18) über die Vermessung der Ballasträume in Öltankschiffen mit Tanks für 

getrennten Ballast, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2978/94 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 97/70/EG des Rates vom 11. Dezember 1997 über eine harmonisierte Sicherheitsregelung 

für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 97/70/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Besatzung 

 

Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten, in ihrer geänderten Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/106/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2005/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 

gegenseitige Anerkennung von Befähigungszeugnissen der Mitgliedstaaten für Seeleute und zur 

Änderung der Richtlinie 2001/25/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/45/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 79/115/EWG des Rates vom 21. Dezember 1978 über die Beratung von Schiffen durch 

Überseelotsen in der Nordsee und im Englischen Kanal 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 79/115/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Umwelt 

 

Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 

über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 536/2008 der Kommission vom 13. Juni 2008 mit Durchführungsvorschriften 

für Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen und zur 

Änderung dieser Verordnung 

 

  



 

 
EU/AM/Anhang I/de 20 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 536/2008 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über 

Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/59/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 

Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen, einschließlich 

strafrechtlicher Sanktionen, für Verschmutzungsdelikte 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 911/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

die mehrjährige Finanzierung der Maßnahmen der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 

Seeverkehrs im Bereich des Eingreifens bei Meeresverschmutzung durch Schiffe und durch Öl- und 

-Gasanlagen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 911/2014 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts 

bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/32/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 

die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung darüber 

und die Prüfung dieser Emissionen und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/757 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 

2013 über das Recycling von Schiffen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und 

der Richtlinie 2009/16/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 werden innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und Ausschuss für die Sicherheit im 

Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe 

 

Verordnung (EU) 2016/1625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 

die Sicherheit des Seeverkehrs, in ihrer geänderten Fassung 

 

  



 

 
EU/AM/Anhang I/de 22 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/1625 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 

2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von 

Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Änderung der Verordnungen über die 

Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 werden innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Soziale Bedingungen 

 

Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung auf Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/29/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der 

Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners' Association ECSA) und dem 

Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers' 

Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit 

von Seeleuten – Anhang: Europäische Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit von 

Seeleuten 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/63/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 zur 

Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen 

anlaufen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/95/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG II 

 

 

zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT), KAPITEL 2 (ENERGIE) 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 

 

Elektrizität 

 

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 

gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2003/54/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/72/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Im Falle der Artikel 3, 6, 13, 15, 33 und 38 wird der Partnerschaftsrat jedoch zu gegebener Zeit 

einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung festlegen. 

 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 

die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 

 

Der Partnerschaftsrat wird zu gegebener Zeit einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 festlegen. 

 

Richtlinie 2005/89/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und von 

Infrastrukturinvestitionen 

 

  



 

 
EU/AM/Anhang II/de 2 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/89/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Erdöl 

 

Richtlinie 2009/119/EG des Rates vom 14. September 2009 zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 

Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/119/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Infrastruktur 

 

Verordnung (EU) Nr. 256/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die Mitteilung von Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur in der Europäischen Union an 

die Kommission, zur Ersetzung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 617/2010 des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 736/96 des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 256/2014 werden innerhalb von drei Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Durchführungsverordnung: 

 

– Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1113/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur 

Festlegung der Form und der technischen Einzelheiten der Mitteilung gemäß den Artikeln 3 

und 5 der Verordnung (EU) Nr. 256/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2386/96 und (EU, Euratom) Nr. 833/2010 der 

Kommission 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1113/2014 werden innerhalb von drei 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Prospektion und Exploration von Kohlenwasserstoffen 

 

Richtlinie 94/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über die 

Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, Exploration und Gewinnung von 

Kohlenwasserstoffen1 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 94/22/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Energieeffizienz 

 

Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 

Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung 

der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2012/27/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

  

                                                 
1 Die Elemente von Artikel 4, die für die energiepolitischen Vorschläge in den Verhandlungen 

über das Freihandelsabkommen relevant sind, werden im Rahmen der betreffenden 
Verhandlungen erörtert werden. Falls Vorbehalte erforderlich sind, werden diese in diesen 
Anhang aufgenommen. 
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Durchführungsverordnung: 

 

– Delegierte Verordnung (EU) 2015/2402 der Kommission vom 12. Oktober 2015 zur 

Überarbeitung der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung 

von Strom und Wärme gemäß der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 2011/877/EU der Kommission 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/2402 werden innerhalb 

von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/31/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Durchführungsverordnung: 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission vom 16. Januar 2012 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch die Schaffung eines Rahmens für eine 

Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an 

die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten  
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– Leitlinien für die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission vom 16. Januar 

2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch die Schaffung eines Rahmens für eine 

Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an 

die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten (2012/C 115/01) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 244/2012 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/33/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur 

Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/125/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Durchführungsrichtlinien/-verordnungen: 

 

– Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Durchführung 

der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und 

elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand 

 

– Verordnung (EG) Nr. 107/2009 der Kommission vom 4. Februar 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Set-Top-Boxen 

 

– Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit 

ungebündeltem Licht 

 

– Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission vom 6. April 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteile bei 

Nulllast sowie ihre durchschnittliche Effizienz im Betrieb 

 

– Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren 
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– Verordnung (EG) Nr. 641/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nassläufer-

Umwälzpumpen und in Produkte integrierten Nassläufer-Umwälzpumpen 

 

– Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. März 2011 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Ventilatoren, die durch 

Motoren mit einer elektrischen Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW angetrieben 

werden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 1275/2008, (EG) Nr. 107/2009, (EG) 

Nr. 244/2009, (EG) Nr. 278/2009, (EG) Nr. 640/2009, (EG) Nr. 641/2009 und (EU) Nr. 327/2011 

werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltskühlgeräten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 werden innerhalb von sechs 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Verordnung (EG) Nr. 642/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Fernsehgeräten 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 642/2009 werden innerhalb von sechs 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung 

der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 

Haushaltswaschmaschinen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 werden innerhalb von sechs 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung 

der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 

Haushaltswaschmaschinen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 werden innerhalb von sechs 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungsgrade von mit 

flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 

 

– Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen 

ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und 

Leuchten zu ihrem Betrieb und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/55/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates 
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– Verordnung (EG) Nr. 859/2009 der Kommission vom 18. September 2009 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 244/2009 hinsichtlich der Anforderungen an die Ultraviolettstrahlung 

von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht 

 

– Verordnung (EU) Nr. 347/2010 der Kommission vom 21. April 2010 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission in Bezug auf die Anforderungen an die 

umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät, 

Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und Leuchten zu ihrem Betrieb 

 

– Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission vom 6. März 2012 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und 

Komfortventilatoren 

 

– Verordnung (EU) Nr. 547/2012 der Kommission vom 25. Juni 2012 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Wasserpumpen 

 

– Verordnung (EU) Nr. 622/2012 der Kommission vom 11. Juli 2012 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 641/2009 in Bezug auf die Anforderungen an die umweltgerechte 

Gestaltung von externen Nassläufer-Umwälzpumpen und in Produkte integrierten Nassläufer-

Umwälzpumpen 

 

– Verordnung (EU) Nr. 932/2012 der Kommission vom 3. Oktober 2012 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 

Haushaltswäschetrocknern 
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– Verordnung (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012 zur Durchführung 

der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lampen mit gebündeltem Licht, LED-

Lampen und dazugehörigen Geräten 

 

– Verordnung (EU) Nr. 617/2013 der Kommission vom 26. Juni 2013 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Computern und 

Computerservern 

 

– Verordnung (EU) Nr. 666/2013 der Kommission vom 8. Juli 2013 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Staubsaugern 

 

– Verordnung (EU) Nr. 801/2013 der Kommission vom 22. August 2013 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und 

Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 642/2009 im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 

Gestaltung von Fernsehgeräten 

 

– Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und 

Kombiheizgeräten 

 

– Verordnung (EU) Nr. 814/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern 

und Warmwasserspeichern 
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– Verordnung (EU) Nr. 4/2014 der Kommission vom 6. Januar 2014 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 640/2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen 

an die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren 

 

– Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission vom 14. Januar 2014 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -

kochmulden und -dunstabzugshauben 

 

– Verordnung (EU) Nr. 548/2014 der Kommission vom 21. Mai 2014 zur Umsetzung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

Kleinleistungs-, Mittelleistungs- und Großleistungstransformatoren 

 

– Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen 

 

– Verordnung (EU) 2015/195 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von gewerblichen 

Kühllagerschränken, Schnellkühlern/-frostern, Verflüssigungssätzen und Prozesskühlern 

 

– Verordnung (EU) 2015/1185 der Kommission vom 24. April 2015 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoff-

Einzelraumheizgeräten 
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– Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission vom 28. April 2015 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten 

 

– Verordnung (EU) 2015/1189 der Kommission vom 28. April 2015 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoffkesseln 

 

– Verordnung (EU) 2015/1428 der Kommission vom 25. August 2015 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von 

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem 

Licht und der Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission im Hinblick auf die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen 

ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und 

Leuchten zu ihrem Betrieb und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/55/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission im 

Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lampen mit 

gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörigen Geräten 

 

Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Fristen für die 

Umsetzung dieser Verordnungen und Richtlinien festzulegen. 

 

Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die 

Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante 

Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/30/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Durchführungsrichtlinien/-verordnungen: 

 

– Richtlinie 96/60/EG der Kommission vom 19. September 1996 zur Durchführung der 

Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für kombinierte 

Haushalts-Wasch-Trockenautomaten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/60/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern in Bezug auf den 

Energieverbrauch 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 werden innerhalb 

von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltskühlgeräten in Bezug auf den 

Energieverbrauch 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 werden innerhalb 

von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf den 

Energieverbrauch 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 werden innerhalb 

von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Kennzeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 werden innerhalb 

von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom 4. Mai 2011 zur Ergänzung 

der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 werden innerhalb von 

sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission vom 1. März 2012 zur Ergänzung 

der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Kennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern in Bezug auf den Energieverbrauch 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 392/2012 werden innerhalb von 

sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission vom 12. Juli 2012 zur Ergänzung 

der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 werden innerhalb von 

sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Ergänzung 

der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Energieverbrauchskennzeichnung von Staubsaugern 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, Kombiheizgeräten, 

Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen sowie von 

Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, 

Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und 

Solareinrichtungen 
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– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und - 

dunstabzugshauben 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission vom 5. März 2014 zur Änderung 

der delegierten Verordnungen (EU) Nr. 1059/2010, (EU) Nr. 1060/2010, (EU) Nr. 1061/2010, 

(EU) Nr. 1062/2010, (EU) Nr. 626/2011, (EU) Nr. 392/2012, (EU) Nr. 874/2012, (EU) 

Nr. 665/2013, (EU) Nr. 811/2013 und (EU) Nr. 812/2013 der Kommission im Hinblick auf 

die Kennzeichnung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Internet 

 

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 der Kommission vom 11. Juli 2014 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Kennzeichnung von Wohnraumlüftungsgeräten in Bezug auf den 

Energieverbrauch 

 

– Delegierte Verordnung (EU) 2015/1094 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Ergänzung der 

Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Energieverbrauchskennzeichnung von gewerblichen Kühllagerschränken 

 

– Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186 der Kommission vom 24. April 2015 zur Ergänzung 

der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Energieverbrauchskennzeichnung von Einzelraumheizgeräten 

 

– Delegierte Verordnung (EU) 2015/1187 der Kommission vom 27. April 2015 zur Ergänzung 

der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Energieverbrauchskennzeichnung von Festbrennstoffkesseln und Verbundanlagen aus einem 

Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen 
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Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Fristen für die 

Umsetzung dieser Verordnungen festzulegen. 

 

Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 

über ein Kennzeichnungsprogramm der Union für Strom sparende Bürogeräte 

 

– Beschluss 2014/202/EU der Kommission vom 20. März 2014 zur Festlegung des Standpunkts 

der Europäischen Union für einen Beschluss der nach dem Abkommen zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union über die 

Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte eingesetzten 

Verwaltungsorgane zur Aufnahme von Spezifikationen für Computerserver und die 

unterbrechungsfreie Stromversorgung in Anhang C des Abkommens und zur Überarbeitung 

der Spezifikationen für Displays und bildgebende Geräte in Anhang C des Abkommens 

 

– Beschluss (EU) 2015/1402 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Festlegung des 

Standpunkts der Europäischen Union in Bezug auf einen Beschluss der nach dem Abkommen 

zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union 

über die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für stromsparende Bürogeräte 

eingesetzten Verwaltungsorgane über die Änderung der Spezifikationen für Computer in 

Anhang C des Abkommens 

 

Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Zeitpläne für die 

Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 106/2008 und der Beschlüsse 2014/202/EU und (EU) 

2015/1402 festzulegen. 
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Verordnung Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche 

Parameter 

 

– Verordnung (EU) Nr. 228/2011 der Kommission vom 7. März 2011 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Prüfmethode für die Nasshaftung von Reifen der Klasse C1 

 

– Verordnung (EU) Nr. 1235/2011 der Kommission vom 29. November 2011 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 

die Klassifizierung von Reifen hinsichtlich ihrer Nasshaftungseigenschaften, die Messung des 

Rollwiderstands und das Überprüfungsverfahren 

 

Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Zeitpläne für die 

Umsetzung der Verordnungen (EG) Nr. 1222/2009, (EU) Nr. 228/2009 und (EU) 1235/2011 

festzulegen. 

 

Erneuerbare Energien 

 

Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/28/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Nuklearenergie 

 

Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über die Überwachung und 

Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/117/Euratom werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates vom 25. Juni 2009 über einen Gemeinschaftsrahmen für die 

nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/71/Euratom werden innerhalb von vier Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über die Überwachung und Kontrolle der 

Verbringungen radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2011/70/Euratom werden innerhalb von vier Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von Anforderungen an 

den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich radioaktiver Stoffe in Wasser für den 

menschlichen Gebrauch 

 

  



 

 
EU/AM/Anhang II/de 20 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/51/Euratom werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender 

Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender 

Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom und 2003/122/Euratom 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/59/Euratom werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG III 

 

 

zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT), KAPITEL 3 (UMWELT) 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften und internationalen Übereinkünfte anzunähern. 

 

Verantwortungsvolles Handeln im Umweltbereich und Einbeziehung des Umweltaspekts in andere 

Politikbereiche 

 

Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Festlegung der Umweltverträglichkeitsprüfung als Anforderung an Projekte gemäß Anhang I 

und eines Verfahrens zur Ermittlung der Notwendigkeit von 

Umweltverträglichkeitsprüfungen für Projekte gemäß Anhang II dieser Richtlinie (Artikel 4) 

 

– Festlegung des Umfangs der Angaben, die dem Projektträger vorzulegen sind (Artikel 5) 

 

– Einführung eines Verfahrens für Konsultationen mit Umweltbehörden und eines Verfahrens 

für öffentliche Konsultationen (Artikel 6) 
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– Festlegung von Regelungen für den Informationsaustausch und die Konsultation mit EU-

Mitgliedstaaten, die mit starken Auswirkungen eines Projekts auf ihre Umwelt zu rechnen 

haben (Artikel 7) 

 

– Einführung von Maßnahmen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Inhalt der 

Entscheidungen über Genehmigungsanträge (Artikel 9) 

 

– Schaffung wirksamer, nicht übermäßig teurer und rechtzeitiger Prüfverfahren auf der Ebene 

der Verwaltung und der Justizbehörden unter Beteiligung der Öffentlichkeit und NRO 

(Artikel 11) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2011/92/EU werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die 

Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Einführung eines Verfahrens, um zu entscheiden, welche Pläne und Programme einer 

strategischen Umweltprüfung zu unterziehen sind, und Einführung der Anforderung, dass 

Pläne und Programme, für die eine solche Umweltprüfung verbindlich vorgeschrieben ist, 

einer solchen Prüfung unterzogen werden (Artikel 3) 

 

– Einführung eines Verfahrens für Konsultationen mit Umweltbehörden und eines Verfahrens 

für öffentliche Konsultationen (Artikel 6) 
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– Festlegung von Regelungen für den Informationsaustausch und die Konsultation mit EU-

Mitgliedstaaten, die mit starken Auswirkungen eines Projekts auf ihre Umwelt zu rechnen 

haben (Artikel 7) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2001/42/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den 

Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG 

des Rates 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Festlegung der praktischen Vorkehrungen für die Bereitstellung von Umweltinformationen 

für die Öffentlichkeit und der Ausnahmen (Artikel 3 und 4) 

 

– Gewährleistung der Bereitstellung von Umweltinformationen durch die Behörden (Artikel 3 

Absatz 1) 

 

– Einführung eines Überprüfungsverfahrens für Entscheidungen, wonach Umweltinformationen 

gar nicht oder nur teilweise bereitgestellt werden (Artikel 6) 

 

– Einführung eines Systems zur Information der Öffentlichkeit über Umweltfragen (Artikel 7) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2003/4/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 

Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und 

Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf 

die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Festlegung eines Verfahrens zur Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit 

(Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und d) 

 

– Festlegung eines Verfahrens für öffentliche Konsultationen (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b 

und Artikel 2 Absatz 3) 

 

– Festlegung eines Verfahrens, durch das sichergestellt wird, dass von der Öffentlichkeit 

geäußerte Stellungnahmen und Meinungen im Entscheidungsprozess angemessen 

berücksichtigt werden (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c) 

 

– Gewährleistung eines wirksamen, zügigen und nicht übermäßig teuren Zugangs zu Gerichten 

oder anderen Stellen auf der Verwaltungsebene für die Öffentlichkeit, einschließlich NRO 

(Artikel 3 Absatz 7 und Artikel 4 Absatz 4, Umweltverträglichkeitsprüfung und Integrierte 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2003/35/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, in ihrer geänderten Fassung 

 

Es gelten folgende Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung von Regeln und Verfahren zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 

(Wasser, Boden, geschützte Arten und natürliche Lebensräume) auf der Grundlage des 

Verursacherprinzips -Grundsatz (Artikel 5, 6 und 7, Anhang II) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Einführung einer strikten Haftung für gefährliche Beschäftigungstätigkeiten (Artikel 3 

Absatz 1 und Anhang III) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Einführung von Verpflichtungen für Betreiber, die erforderlichen Vermeidungs- und 

Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Kostenhaftung zu treffen (Artikel 5-10) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Schaffung von Mechanismen, mittels derer betroffene Personen, darunter auch NRO aus dem 

Umweltbereich, die zuständigen Behörden im Falle von Umweltschäden zum Tätigwerden 

auffordern können, einschließlich der Möglichkeit eines unabhängigen Prüfungsverfahrens 

(Artikel 12 und 13) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Luftqualität 

 

Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über 

Luftqualität und saubere Luft für Europa 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Festlegung und Einstufung von Gebieten und Ballungsräumen (Artikel 4 und 5) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen und Grenzwerte (Artikel 5 und 13) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung eines Verfahrens zur Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die Schadstoffe 

(Artikel 5, 6 und 9) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Erstellung von Luftqualitätsplänen für Gebiete und Ballungsräume, in denen die Grenz- oder 

Zielwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten werden (Artikel 23) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Erstellung von Plänen mit kurzfristigen Maßnahmen für Gebiete und Ballungsräume, in denen 

die Gefahr besteht, dass die Alarmschwellen überschritten werden (Artikel 24) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Einführung eines Systems zur Information der Öffentlichkeit (Artikel 26) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über 

Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der 

Luft 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen (Artikel 4 Absatz 6) und der 

Zielwerte (Artikel 3) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von sechs Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Festlegung und Einstufung von Gebieten und Ballungsräumen (Artikel 3 und Artikel 4 

Absatz 6) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von sechs Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung eines Verfahrens zur Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die Schadstoffe 

(Artikel 4) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Einführung von Maßnahmen, um im Hinblick auf die entsprechenden Schadstoffe die 

Luftqualität zu gewährleisten oder zu verbessern (Artikel 3) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts 

bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Einführung eines effizienten Systems für Kraft- und Brennstoffprobenahmen und geeigneter 

Analysemethoden zur Bestimmung des Schwefelgehalts (Artikel 6) 
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– Verbot der Verwendung von Schweröl und Gasöl für landbasierte Anwendungen mit einem 

Schwefelgehalt, der die festgelegten Grenzwerte überschreitet (Artikel 3 Absatz 1 – es sei 

denn, es gelten Ausnahmen wie in Artikel 3 Absatz 2 – und Artikel 4 Absatz 1) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/32/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 zur 

Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-Emissionen) bei der 

Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den Auslieferungslagern bis zu den 

Tankstellen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Angabe aller Auslieferungslager (Artikel 2) 

 

– Festlegung technischer Maßnahmen zur Verringerung des Verlusts an Ottokraftstoff bei 

Lagertanks in Auslieferungslagern und Tankstellen und bei Befüllung und Entleerung 

beweglicher Behältnisse in Auslieferungslagern (Artikel 3, 4 und 6 sowie Anhang III) 

 

– Einführung der Vorschrift, dass alle Füllstellen für Straßentankfahrzeuge und mobilen 

Behältnisse den Anforderungen entsprechen müssen (Artikel 4 und 5) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 94/63/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die 

Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung 

organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der 

Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Festlegung von Höchstgrenzen für den VOC-Gehalt von Farben und Lacken (Artikel 3 und 

Anhang II) 

 

– Festlegung von Anforderungen, um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte 

gekennzeichnet sind und nur Produkte in Verkehr gebracht werden, die die einschlägigen 

Anforderungen erfüllen (Artikel 3 und 4)  

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/42/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Wasserqualität und Ressourcenmanagement, 

 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 

Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik, in ihrer geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
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– Bestimmung von Flussgebietseinheiten und angemessene Koordinierung zur Erhaltung der 

internationalen Flüsse, Seen und Küstengewässer (Artikel 3 Absätze 1 bis 7) 

 

– Analyse der Merkmale von Flussgebietseinheiten (Artikel 5) 

 

– Aufstellung von Programmen zur Überwachung der Wasserqualität (Artikel 8) 

 

– Ausarbeitung von Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete, öffentliche Konsultationen 

hierzu und Veröffentlichung dieser Pläne (Artikel 13 und 14) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2000/60/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die 

Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (Artikel 4 und 5) 

 

– Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (Artikel 6) 

 

– Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen (Artikel 7) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2007/60/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem 

Abwasser, in ihrer geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Bewertung des Zustands der kommunalen Abwassersammlung und -behandlung 

 

– Ausweisung empfindlicher Gebiete und Gemeinden (Artikel 5 Absatz 1 und Anhang II) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/271/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Erstellung eines Programms mit technischen und finanziellen Maßnahmen zur Erfüllung der 

Anforderungen an die kommunale Abwasserbehandlung (Artikel 17 Absatz 1) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/271/EWG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch, in ihrer geänderten Fassung 
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Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Festlegung von Qualitätsstandards für Trinkwasser (Artikel 4 und 5) 

 

– Einrichtung eines Überwachungssystems (Artikel 6 und 7) 

 

– Einführung eines Systems zur Information der Verbraucher (Artikel 13) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 98/83/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor 

Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Aufstellung von Überwachungsprogrammen (Artikel 6) 

 

– Feststellung von verunreinigten und gefährdeten Gewässern sowie Ausweisung der durch 

Nitrat gefährdeten Gebiete (Artikel 3) 

 

  



 

 
EU/AM/Anhang III/de 15 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/676/EWG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Aufstellung von Aktionsprogrammen und Regeln der guten fachlichen Praxis in der 

Landwirtschaft für nitratgefährdete Gebiete (Artikel 4 und 5) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/676/EWG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Abfallbewirtschaftung 

 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Aufstellung von Abfallbewirtschaftungsplänen im Einklang mit der fünfstufigen 

Abfallhierarchie und den Abfallvermeidungsprogrammen (Kapitel V) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Einführung eines Systems der vollständigen Kostenübernahme nach dem Verursacherprinzip 

und dem Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (Artikel 14) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Einführung eines Genehmigungssystems für Anlagen/Unternehmen, die Abfälle beseitigen 

oder verwerten, mit besonderen Auflagen für gefährliche Abfälle (Kapitel IV) 

 

– Einführung eines Registers über Anlagen und Unternehmen, die Abfälle sammeln oder 

befördern (Kapitel IV) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien, in ihrer geänderten 

Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Einführung von Deponieklassen (Artikel 4) 

 

– Festlegung einer nationalen Strategie zur Verringerung der zur Deponierung bestimmten, 

biologisch abbaubaren Abfälle (Artikel 5) 

 

– Einführung eines Antrags- und Genehmigungssystems und eines Abfallannahmeverfahrens 

(Artikel 5 bis 7, Artikel 11, 12 und 14) 
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– Einführung eines Mess- und Überwachungsverfahrens während des Betriebs der Deponie und 

eines Stilllegungs- und Nachsorgeverfahrens für Deponien, die stillgelegt werden (Artikel 12 

und 13) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung eines Nachrüstprogramms für vorhandene Deponien (Artikel 14) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von sechs Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Einführung eines Kostenerfassungssystems (Artikel 10) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Gewährleistung der Behandlung von Abfällen, die einer Deponie zugeführt werden 

(Artikel 6) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von sechs Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die 

Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der 

Richtlinie 2004/35/EG, weiterentwickelt durch die Entscheidungen 2009/335/EG, 2009/337/EG, 

2009/359/EG und 2009/360/EG 
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Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Einführung eines Systems, mit dem sichergestellt wird, dass der Betreiber einen 

Abfallbewirtschaftungsplan (zur Identifizierung und Einstufung der 

Abfallentsorgungseinrichtungen und zur Charakterisierung der Abfälle) aufstellt (Artikel 4 

und 9) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung eines Genehmigungsverfahrens, finanzieller Sicherheitsleistungen und eines 

Inspektionssystems (Artikel 7, 14 und 17) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Einführung von Verfahren zur Sicherung und Überwachung von Abbauhohlräumen 

(Artikel 10) 

 

– Einführung von Stilllegungs- und Nachsorgeverfahren für Entsorgungseinrichtungen für 

Bergbauabfälle (Artikel 12) 

 

– Erstellung einer Bestandsaufnahme stillgelegter Abfallentsorgungseinrichtungen (Artikel 20) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Naturschutz 

 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 

die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Bestimmung der Vogelarten, auf die besondere Schutzmaßnahmen anzuwenden sind, und 

regelmäßig auftretender Zugvogelarten 

 

– Festlegung und Ausweisung von besonderen Schutzgebieten für Vogelarten (Artikel 4 

Absätze 1 und 4) 

 

– Einführung besonderer Schutzmaßnahmen für regelmäßig auftretende Zugvogelarten 

(Artikel 4 Absatz 2) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2009/147/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Erlassen einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller wildlebenden Vogelarten, mit bejagten 

Vogelarten als besonderer Untergruppe, und des Verbots des absichtlichen Tötens oder 

Fangens (Artikel 5, Artikel 6 Absätze 1 und 2, Artikel 8) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2009/147/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

  



 

 
EU/AM/Anhang III/de 20 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Aufstellung einer Liste von Schutzgebieten, Ausweisung dieser Gebiete und 

Prioritätensetzung für ihre Verwaltung (einschließlich Fertigstellung des Verzeichnisses 

potenzieller Emerald-Schutzgebiete und Festlegung von Schutz- und Verwaltungsmaßnahmen 

für diese Gebiete) (Artikel 4) 

 

– Festlegung der nötigen Erhaltungsmaßnahmen für diese Gebiete, einschließlich 

Kofinanzierung (Artikel 6 und 8) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Festlegung eines Systems zur Überwachung des Erhaltungszustands der Lebensräume und 

Arten (Artikel 11) 

 

– Einführung eines strengen Schutzsystems für die in Anhang IV genannten Tierarten, sofern 

für die Republik Armenien relevant (Artikel 12) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Einführung eines Mechanismus für Aufklärung und allgemeine Information der Öffentlichkeit 

(Artikel 22) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verschmutzung durch Industrieanlagen und industrielle Gefahren 

 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 

Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2010/75/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Bestimmung der Anlagen, für die eine Genehmigung erforderlich ist (Anhang I) 

 

– Einrichtung eines integrierten Genehmigungssystems (Artikel 4 bis 6, 12, 21 und 24 sowie 

Anhang IV) 

 

– Einführung eines Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen 

(Artikel 8, Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 23 Absatz 1) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2010/75/EU werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Anwendung der besten verfügbaren Technologien (BVT) unter Berücksichtigung der im 

BVT-Referenzdokument enthaltenen Schlussfolgerungen zu den BVT (Artikel 14 Absätze 3 

bis 6 und Artikel 15 Absätze 2 bis 4) 

 

– Festlegung von Emissionsgrenzwerten für Feuerungsanlagen (Artikel 30 und Anhang V) 

 

– Ausarbeitung von Plänen zur Verringerung der jährlichen Gesamtemissionen aus bestehenden 

Anlagen (wahlweise statt der Festlegung von Grenzwerten für bestehende Anlagen) 

(Artikel 32) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2010/75/EU werden für neue Anlagen innerhalb von 

sechs Jahren und für bestehende Anlagen innerhalb von dreizehn Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur 

Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Schaffung von Mechanismen für eine effiziente Koordinierung zwischen den zuständigen 

Behörden 

 

– Einführung von Systemen für die Erfassung von Informationen über unter diese Richtlinie 

fallende Betriebe und die Unterrichtung über schwere Unfälle (Artikel 14 und 16) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2012/18/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Chemikalienmanagement 

 

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über 

die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 

 

– Einführung eines Verfahrens zur Ausfuhrnotifikation (Artikel 8) 

 

– Einführung von Verfahren zur Bearbeitung von Ausfuhrnotifikationen von sonstigen Ländern 

(Artikel 9) 

 

– Einführung von Verfahren für den Entwurf und die Vorlage von Notifikationen 

abschließender Rechtsvorschriften (Artikel 11) 

 

– Einführung von Verfahren für den Entwurf und die Vorlage wichtiger Entscheidungen 

(Artikel 13) 

 

– Anwendung des PIC-Verfahrens für die Ausfuhr bestimmter Chemikalien, insbesondere der 

Schadstoffe der Liste in Anhang III des Rotterdamer Übereinkommens (Artikel 14) 

 

– Anwendung der Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften für ausgeführte Chemikalien 

(Artikel 17) 

 

– Benennung nationaler Behörden, die für die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Chemikalien 

zuständig sind (Artikel 18) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 werden innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 

Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 

 

– Benennung der zuständigen Behörde(n) 

 

– Anwendung der Einstufungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften für Gemische 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 werden innerhalb von vier 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Anwendung der Einstufungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften für Gemische 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 werden innerhalb von sieben 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG IV 

 

 

zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT),  

KAPITEL 4 (KLIMASCHUTZ) 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 

 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein 

System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur 

Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Einführung eines Systems für die Erfassung der einschlägigen Anlagen und der Treibhausgase 

(Anhänge I und II) 

 

– Einführung von Systemen für die Überwachung, Berichterstattung, Überprüfung und 

Durchsetzung und von Verfahren für die Konsultation der Öffentlichkeit (Artikel 14 und 15, 

Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 17) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2003/87/EG werden innerhalb von acht Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die Überwachung von und 

die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 werden innerhalb von acht 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 600/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die Prüfung von 

Treibhausgasemissionsberichten und Tonnenkilometerberichten sowie die Akkreditierung von 

Prüfstellen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2012 werden innerhalb von acht 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Im Bereich des Luftverkehrs und seiner Emissionen hängt die Anwendung der Bestimmungen der 

Richtlinie 2003/87/EG, der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 und der Verordnung (EU) Nr. 600/2012 

gemäß diesem Abkommens von den Ergebnissen der Beratungen der ICAO über einen weltweiten 

marktgestützten Mechanismus ab. 

 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über 

ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über 

diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der 

Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 

 

– Einrichtung eines nationalen Inventarsystems (Artikel 5) 

 

– Schaffung eines nationales System für Politiken, Maßnahmen und Prognosen (Artikel 12) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 werden innerhalb von acht 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Gewährleistung eines Systems zur Vermeidung von Emissionen (Artikel 3), zur Festlegung 

von Vorschriften für Dichtheitskontrollen gemäß Artikel 4 und 5 und zur Schaffung eines 

Aufzeichnungssystems gemäß Artikel 6 

 

– Sicherstellung, dass die Rückgewinnung gemäß den Vorschriften nach den Artikeln 8 und 9 

erfolgt 

 

– Festlegung/Angleichung der nationalen Anforderungen für Ausbildung und Zertifizierung des 

betroffenen Personals und der Unternehmen (Artikel 10) 

 

– Einrichtung eines Systems zur Kennzeichnung von Erzeugnissen und Einrichtungen, die 

fluorierte Treibhausgase enthalten oder deren Funktionieren von fluorierten Treibhausgasen 

abhängt, (Artikel 12) 

 

– Festlegung eines Berichterstattungssystems für die Gewinnung von Emissionsdaten aus den 

einschlägigen Sektoren (Artikel 19 und 20) 

 

– Festlegung einer Sanktionsregelung (Artikel 25) 

 

  



 

 
EU/AM/Anhang IV/de 4 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 werden innerhalb von sechs 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 

 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

 

– Verbot der Produktion geregelter Stoffe, ausgenommen für besondere Verwendungszwecke 

und bis [1. Januar 2019] von teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (HFCKW) 

(Artikel 4) 

 

– Festlegung der Bedingungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung 

geregelter Stoffe für ausgenommene Verwendungszwecke (als Ausgangsstoffe, 

Verarbeitungshilfsstoffe, für wesentliche Labor- und Analysezwecke, kritische 

Verwendungszwecke von Halonen) und individuelle Ausnahmeregelungen, einschließlich 

Verwendung von Methylbromid in Notfällen (Kapitel III) 

 

– Einführung eines Lizenzsystems für die Einfuhr und Ausfuhr geregelter Stoffe für 

ausgenommene Verwendungszwecke (Kapitel IV) und Berichtspflichten für Unternehmen 

(Artikel 26 und 27) 

 

– Festlegung der Verpflichtung, bereits verwendete geregelte Stoffe zurückzugewinnen, zu 

recyceln, aufzuarbeiten und zu zerstören (Artikel 22) 

 

– Festlegung von Verfahren für die Überwachung und Kontrolle des Austretens von geregelten 

Stoffen (Artikel 23) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 werden innerhalb von sechs 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

– Verbot des Inverkehrbringens und der Verwendung geregelter Stoffe, ausgenommen 

aufgearbeitete H-FCKW, die bis zum 1. Januar 2030 als Kühlmittel verwendet werden 

könnten (Artikel 5 und 11) 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 werden spätestens bis zum 

1. Januar 2030 umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG V 

 

 

zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT), KAPITEL 8: 

ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 

 

Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 

gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 

(Rahmenrichtlinie), in ihrer geänderten Fassung  

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Stärkung der Unabhängigkeit und der Verwaltungskapazitäten der nationalen 

Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation 

 

– Einrichtung öffentlicher Konsultationsverfahren bei neuen Regulierungsmaßnahmen 

 

– Einrichtung wirksamer Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen der nationalen 

Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation 

 

– Festlegung der relevanten Märkte für elektronische Kommunikationsprodukte und -dienste, in 

denen vorab erlassene Vorschriften gerechtfertigt sein könnten, und Analyse dieser Märkte, 

um festzustellen, ob dort beträchtliche Marktmacht besteht. 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/21/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die 

Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie), in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Umsetzung von Vorschriften, die Allgemeingenehmigungen ermöglichen, so dass 

Einzelgenehmigungen nur in besonderen, hinreichend begründeten Fällen erforderlich sind 

 

Zeitplan: Der Zeitplan für die Umsetzung wird nach Inkrafttreten dieses Abkommens vom 

Partnerschaftsrat festgelegt. 

 

Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 

Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren 

Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie), in ihrer geänderten Fassung 

 

Auf der Grundlage der gemäß der Rahmenrichtlinie durchgeführten Marktanalyse erteilt die 

nationale Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation Betreibern, die auf 

den relevanten Märkten erkanntermaßen über beträchtliche Marktmacht verfügen, geeignete 

Regulierungsauflagen, und zwar im Hinblick auf: 

 

– den Zugang zu bestimmten Netzeinrichtungen und deren Nutzung, 
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– die Preiskontrolle bei Zugangs- und Zusammenschaltungsgebühren, einschließlich 

kostenorientierter Preise; 

 

– Transparenz, Gleichbehandlung und getrennte Buchführung. 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/19/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 

Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten 

(Universaldienstrichtlinie), in ihrer geänderten Fassung 

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Umsetzung von Vorschriften über Universaldienstverpflichtungen, einschließlich der 

Einrichtung von Mechanismen für die Kostenrechnung und Finanzierung 

 

– Wahrung der Interessen und Rechte der Nutzer, insbesondere durch die 

Nummernübertragbarkeit und die einheitliche europäische Notrufnummer 112 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/22/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), in ihrer geänderten 

Fassung 
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Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Umsetzung der Verordnung im Hinblick auf die Gewährleistung des Schutzes der 

Grundrechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Privatsphäre, im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in der elektronischen 

Kommunikation sowie die Gewährleistung eines ungehinderten Verkehrs von Daten, 

elektronischer Kommunikationsausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/58/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 

einen Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft 

 

Die folgenden Bestimmungen dieses Beschlusses finden Anwendung: 

 

– Politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften, mit denen die harmonisierte Verfügbarkeit 

und effiziente Nutzung des Frequenzspektrums sichergestellt wird 

 

Zeitplan: Die in Anwendung der Entscheidung Nr. 676/2002/EG getroffenen Maßnahmen werden 

innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 

über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG 

über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -

diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen 

Mobilfunknetzen in der Union 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/2120 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 

bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 

elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr“)  

 

Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Förderung der Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs, 

 

– Beseitigung von Hindernissen für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen 

der Informationsgesellschaft, 

 

– Schaffung rechtlicher Sicherheit für die Erbringer von Dienstleistungen der 

Informationsgesellschaft und 

 

– Harmonisierung der Begrenzung der Haftung der Dienstleistungserbringer, die als Vermittler 

für Durchleitungs-, Zwischenspeicherungs- und Bereitstellungstätigkeiten fungieren, wobei 

keine allgemeine Verpflichtung zur Überwachung gefordert wird. 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2000/31/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
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Durchführungsrechtsakte im Zusammenhang mit Vertrauensdiensten im Rahmen der Verordnung 

(EU) Nr. 910/2014: 

 

– Durchführungsverordnung (EU) 2015/806 der Kommission vom 22. Mai 2015 zur Festlegung 

von Spezifikationen für die Form des EU-Vertrauenssiegels für qualifizierte 

Vertrauensdienste 

 

– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1505 der Kommission vom 8. September 2015 über 

technische Spezifikationen und Formate in Bezug auf Vertrauenslisten gemäß Artikel 22 

Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt 

 

– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1506 der Kommission vom 8. September 2015 zur 

Festlegung von Spezifikationen für Formate fortgeschrittener elektronischer Signaturen und 

fortgeschrittener Siegel, die von öffentlichen Stellen gemäß Artikel 27 Absatz 5 und 

Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 

Transaktionen im Binnenmarkt anerkannt werden 

 

– Durchführungsbeschluss (EU) 2016/650 der Kommission vom 25. April 2016 zur Festlegung 

von Normen für die Sicherheitsbewertung qualifizierter Signatur- und 

Siegelerstellungseinheiten gemäß Artikel 30 Absatz 3 und Artikel 39 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt 

 

Durchführungsrechtsakte im Zusammenhang mit dem Kapitel „Elektronische Identifizierung“ der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014: 
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– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/296 der Kommission vom 24. Februar 2015 zur 

Festlegung von Verfahrensmodalitäten für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

auf dem Gebiet der elektronischen Identifizierung gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Verordnung 

(EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

 

– Durchführungsverordnung (EU) 2015/1501 der Kommission vom 8. September 2015 über 

den Interoperabilitätsrahmen gemäß Artikel 12 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und 

Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

 

– Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Kommission vom 8. September 2015 zur 

Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und Verfahren für 

Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt 

 

– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1984 der Kommission vom 3. November 2015 zur 

Festlegung der Umstände, Formate und Verfahren der Notifizierung gemäß Artikel 9 Absatz 5 

der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt 

 

Zeitplan: Der Zeitplan für die Umsetzung wird nach Inkrafttreten dieses Abkommens vom 

Partnerschaftsrat festgelegt. 

 

 

________________ 
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ANHANG VI 

 

zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT),  

KAPITEL 14 (VERBRAUCHERSCHUTZ) 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 

 

Richtlinie 87/357/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten für Erzeugnisse, deren tatsächliche Beschaffenheit nicht erkennbar ist und die die 

Gesundheit oder die Sicherheit der Verbraucher gefährden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 87/357/EWG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 93/13/EWG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den 

Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/6/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, 

werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu 

bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die 

allgemeine Produktsicherheit 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/95/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über 

den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der 

Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/65/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden in der Republik Armenien innerhalb von drei Jahren und 

grenzüberschreitend innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über 

unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 

und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 

Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 

der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates („Richtlinie über 

unlautere Geschäftspraktiken“) 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/29/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 

irreführende und vergleichende Werbung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 

2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 

zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über 

Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/48/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über den 

Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, 

Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/122/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 

Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/22/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 

Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2011/83/EU, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über 

die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Verordnung über Online-Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten)  

 
Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 524/2013, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 
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Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die 

alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/11/EU, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Empfehlung der Kommission vom 11. Juni 2013 – Gemeinsame Grundsätze für kollektive 

Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren in den Mitgliedstaaten bei Verletzung von durch 

Unionsrecht garantierten Rechten (2013/396/EU) 

 

Zeitplan: Die Empfehlung 2013/54/EU wird innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 

über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 

zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2302, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG VII 

 

 

zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT),  

KAPITEL 15 (BESCHÄFTIGUNG, SOZIALPOLITIK UND CHANCENGLEICHHEIT): 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften und internationalen Übereinkünfte anzunähern. 

 

Arbeitsrecht 

 

Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeitgebers zur 

Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 

geltenden Bedingungen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 91/533/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-

Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/70/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB 

geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über 

Teilzeitarbeit 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 97/81/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 91/383/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem 

Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 91/383/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über Massenentlassungen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/59/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 

Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/23/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in 

der Europäischen Gemeinschaft 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/14/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über 

bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Diskriminierungsbekämpfung und Gleichstellung der Geschlechter 

 

Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/43/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 

Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/78/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit 

Gütern und Dienstleistungen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/113/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen 

zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren 

Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/85/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 79/7/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

 

Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit 

 

Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit 

und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 

der Richtlinie 89/391/EWG)  

 

Richtlinie 2009/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 

Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch 

Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG), in ihrer geänderten Fassung 

 

Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der 

Arbeit (Dritte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder 

ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 

den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz 
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Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über den 

Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 

(Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) 

 

Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über 

den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

(Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Fünfte 

Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- 

und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne von 

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 92/91/EWG des Rates vom 3. November 1992 über Mindestvorschriften zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in den Betrieben, in 

denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden (Elfte Einzelrichtlinie im Sinne des 

Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 92/104/EWG des Rates vom 3. Dezember 1992 über Mindestvorschriften zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in übertägigen oder 

untertägigen mineralgewinnenden Betrieben (Zwölfte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 

Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
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Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über 

Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der 

Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (Fünfzehnte 

Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über 

Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne des 

Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 über 

Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) (17. Einzelrichtlinie im Sinne des 

Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über 

Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie 

im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
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Richtlinie 93/103/EG des Rates vom 23. November 1993 über Mindestvorschriften für Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bord von Fischereifahrzeugen (13. Einzelrichtlinie im 

Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung auf Schiffen 

 

Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung von Lasten, die für die 

Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt (Vierte 

Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

 

Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom 29. Mai 1991 zur Festsetzung von Richtgrenzwerten 

zur Durchführung der Richtlinie 80/1107/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer vor 

der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

 

Richtlinie 2000/39/EG der Kommission vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ersten Liste von 

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von 

Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei 

der Arbeit 

 

Richtlinie 2006/15/EG der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festlegung einer zweiten Liste 

von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur 

Änderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG 

 

Richtlinie 2009/161/EU der Kommission vom 17. Dezember 2009 zur Festlegung einer dritten Liste 

von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur 

Änderung der Richtlinie 2000/39/EG 
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Richtlinie 2010/32/EU des Rates vom 10. Mai 2010 zur Durchführung der von HOSPEEM und 

EGÖD geschlossenen Rahmenvereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze 

Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor 

 

Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder) (20. Einzelrichtlinie im 

Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2004/40/EG  

 

Richtlinie 2014/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur 

Änderung der Richtlinien 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/EG und 98/24/EG des Rates sowie der 

Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks ihrer Anpassung an die 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 

und Gemischen  

 

Zeitplan: Die Frist für die Umsetzung der genannten Richtlinien im Bereich „Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz“ wird nach Inkrafttreten dieses Abkommens vom Partnerschaftsrat 

festgelegt. 

 

Arbeitsrecht 

 

– Richtlinie (EU) 2015/1794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2015 

zur Änderung der Richtlinien 2008/94/EG, 2009/38/EG und 2002/14/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Richtlinien 98/59/EG und 2001/23/EG des Rates in Bezug 

auf Seeleute (Umsetzungszeitraum bis 10. Oktober 2017) 
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– Richtlinie 2014/112/EU des Rates vom 19. Dezember 2014 zur Durchführung der von der 

Europäischen Binnenschifffahrts Union (EBU), der Europäischen Schifferorganisation (ESO) 

und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) geschlossenen Europäischen 

Vereinbarung über die Regelung bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung in der 

Binnenschifffahrt (Umsetzungszeitraum bis 31 Dezember 2016) 

 

– Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinien (EU) 2015/1794 und 2014/112/EU werden innerhalb 

von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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	Richtlinie 2000/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2000 über die technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am Straßenverkehr teilnehmen, in ihrer geänderten Fassung, die ab dem 19. Mai 2018 gilt 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/30/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Sicherheitsbedingungen 
	Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein. Die folgenden Bestimmungen der Richtlinie finden Anwendung: 
	– Einführung der Führerscheinklassen (Artikel 4) 
	– Bedingungen für die Ausstellung des Führerscheins (Artikel 4, 5, 6 und 7 sowie Anhang III) 
	– Anforderungen an die Führerscheinprüfungen (Anhang II) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/126/EG werden innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße 
	Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland 
	Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2010 über ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinien 2008/68/EG, 95/50/EG und 2010/35/EU werden innerhalb von vier Jahren (bzw. acht Jahren für den Schienenverkehr) nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Soziale Bedingungen 
	Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, in ihrer geänderten Fassung, die bis zu dem Zeitpunkt gilt, ab dem Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr anwendbar wird 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 betreffen nur den internationalen Verkehr und werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, die, was die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 vom 20. Dezember 1985 betrifft, ab dem Zeitpunkt gilt, ab dem die in Artikel 46 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 über den internationalen Verkehr werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/22/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 – Artikel 3, 4, 5, 6, 7 (ohne Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit), Artikel 8 und Artikel 10, 11, 12, 13, 14, 15 sowie Anhang I dieser Verordnung werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/15/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/59/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Finanzielle Rahmenbedingungen 
	Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge 
	Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft 
	Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz 
	Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinien 1999/62/EG, 2004/52/EG, 2004/54/EG und 2008/96/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Schienenverkehr 
	Markt- und Infrastrukturzugang 
	Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 
	Die folgenden Bestimmungen der genannten Richtlinie finden Anwendung: 
	– Einführung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Geschäftsführung und zur finanziellen Sanierung 
	– Trennung zwischen dem Betrieb der Infrastruktur und der Erbringung von Verkehrsleistungen 
	– Einführung von Genehmigungen 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2012/34/EU werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Der Partnerschaftsrat entscheidet über den Zeitplan für die Umsetzung der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens. 
	Technische Auflagen und Sicherheitsbedingungen, Interoperabilität 
	Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/49/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2007/59/EG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/57/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Kombinierter Verkehr 
	Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/106/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Luftverkehr 
	– Abschluss und Umsetzung eines Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum 
	– Unbeschadet des Abschlusses des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum, Gewährleistung der Umsetzung und koordinierten Entwicklung von bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen der Republik Armenien und den Mitgliedstaaten, mit den durch das „horizontale Abkommen“ eingeführten Änderungen. 
	Seeverkehr 
	Sicherheit im Seeverkehr – Flaggenstaat/Klassifikationsgesellschaften 
	Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/15/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2013/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über bestimmte Verantwortlichkeiten der Flaggenstaaten für die Einhaltung und Durchsetzung des Seearbeitsübereinkommens 2006 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/54/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 788/2014 der Kommission vom 18. Juli 2014 mit Bestimmungen für die Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern und den Entzug der Anerkennung von Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 788/2014 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 789/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Umregistrierung von Fracht- und Fahrgastschiffen innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 613/91 des Rates, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 789/2004 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Flaggenstaat 
	Richtlinie 2009/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Erfüllung der Flaggenstaatpflichten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/21/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Hafenstaat 
	Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/16/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 428/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Durchführung des Artikels 14 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf erweiterte Überprüfungen von Schiffen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 428/2010 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 801/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung von Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Flaggenstaat-Kriterien 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 801/2010 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 802/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung von Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 27 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Leistung von Unternehmen, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 802/2010 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 96/40/EG der Kommission vom 25. Juni 1996 zur Erstellung eines einheitlichen Musters für die Ausweise der Besichtiger der Hafenstaatkontrolle 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/40/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Untersuchung von Unfällen 
	Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/18/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Durchführungsverordnung (EU) Nr. 651/2011 der Kommission vom 5. Juli 2011 zur Annahme der Verfahrensordnung für den von den Mitgliedstaaten im Einvernehmen mit der Kommission festgelegten Rahmen für die ständige Zusammenarbeit gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 651/2011 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 der Kommission vom 9. Dezember 2011 über die Festlegung einer gemeinsamen Methodik zur Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Haftung und Versicherung 
	Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2009/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Versicherung von Schiffseigentümern für Seeforderungen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/20/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Fahrgastschiffe 
	Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/45/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 über besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/25/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft befindlichen Personen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/41/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Überwachung des Schiffsverkehrs und Meldeformalitäten 
	Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/59/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/65/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Technische Auflagen und Sicherheitsbedingungen 
	Verordnung (EU) Nr. 530/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2012 zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für Einhüllen-Öltankschiffe 
	Der Zeitplan für die Abschaffung der Einhüllen-Tankschiffe richtet sich nach dem Zeitplan im MARPOL-Übereinkommen. 
	Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates (ab dem 18. September 2016) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/90/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/96/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates vom 21. November 1994 zur Durchführung der IMO-Entschließung A.747 (18) über die Vermessung der Ballasträume in Öltankschiffen mit Tanks für getrennten Ballast, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2978/94 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 97/70/EG des Rates vom 11. Dezember 1997 über eine harmonisierte Sicherheitsregelung für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 97/70/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Besatzung 
	Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/106/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2005/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die gegenseitige Anerkennung von Befähigungszeugnissen der Mitgliedstaaten für Seeleute und zur Änderung der Richtlinie 2001/25/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/45/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 79/115/EWG des Rates vom 21. Dezember 1978 über die Beratung von Schiffen durch Überseelotsen in der Nordsee und im Englischen Kanal 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 79/115/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Umwelt 
	Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 536/2008 der Kommission vom 13. Juni 2008 mit Durchführungsvorschriften für Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen und zur Änderung dieser Verordnung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 536/2008 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/59/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen, einschließlich strafrechtlicher Sanktionen, für Verschmutzungsdelikte 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 911/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die mehrjährige Finanzierung der Maßnahmen der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs im Bereich des Eingreifens bei Meeresverschmutzung durch Schiffe und durch Öl- und -Gasanlagen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 911/2014 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/32/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die Prüfung dieser Emissionen und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/757 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über das Recycling von Schiffen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2009/16/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und Ausschuss für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe 
	Verordnung (EU) 2016/1625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/1625 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Änderung der Verordnungen über die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Soziale Bedingungen 
	Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung auf Schiffen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/29/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners' Association ECSA) und dem Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers' Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten – Anhang: Europäische Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/63/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 zur Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/95/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	________________ 
	ANHANG II 
	zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT), KAPITEL 2 (ENERGIE) 
	Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 
	Elektrizität 
	Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/72/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Im Falle der Artikel 3, 6, 13, 15, 33 und 38 wird der Partnerschaftsrat jedoch zu gegebener Zeit einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung festlegen. 
	Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 
	Der Partnerschaftsrat wird zu gegebener Zeit einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 festlegen. 
	Richtlinie 2005/89/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/89/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Erdöl 
	Richtlinie 2009/119/EG des Rates vom 14. September 2009 zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/119/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Infrastruktur 
	Verordnung (EU) Nr. 256/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Mitteilung von Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur in der Europäischen Union an die Kommission, zur Ersetzung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 617/2010 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 736/96 des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 256/2014 werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Durchführungsverordnung: 
	– Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1113/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur Festlegung der Form und der technischen Einzelheiten der Mitteilung gemäß den Artikeln 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 256/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2386/96 und (EU, Euratom) Nr. 833/2010 der Kommission 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1113/2014 werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Prospektion und Exploration von Kohlenwasserstoffen 
	Richtlinie 94/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 
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	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 94/22/EG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Energieeffizienz 
	Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2012/27/EU werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Durchführungsverordnung: 
	– Delegierte Verordnung (EU) 2015/2402 der Kommission vom 12. Oktober 2015 zur Überarbeitung der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme gemäß der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 2011/877/EU der Kommission 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/2402 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/31/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Durchführungsverordnung: 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission vom 16. Januar 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch die Schaffung eines Rahmens für eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten  
	– Leitlinien für die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission vom 16. Januar 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch die Schaffung eines Rahmens für eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten (2012/C 115/01) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 244/2012 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/33/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/125/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Durchführungsrichtlinien/-verordnungen: 
	– Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand 
	– Verordnung (EG) Nr. 107/2009 der Kommission vom 4. Februar 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Set-Top-Boxen 
	– Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht 
	– Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission vom 6. April 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteile bei Nulllast sowie ihre durchschnittliche Effizienz im Betrieb 
	– Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren 
	– Verordnung (EG) Nr. 641/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nassläufer-Umwälzpumpen und in Produkte integrierten Nassläufer-Umwälzpumpen 
	– Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Ventilatoren, die durch Motoren mit einer elektrischen Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW angetrieben werden 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 1275/2008, (EG) Nr. 107/2009, (EG) Nr. 244/2009, (EG) Nr. 278/2009, (EG) Nr. 640/2009, (EG) Nr. 641/2009 und (EU) Nr. 327/2011 werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltskühlgeräten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Verordnung (EG) Nr. 642/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Fernsehgeräten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 642/2009 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 
	– Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und Leuchten zu ihrem Betrieb und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
	– Verordnung (EG) Nr. 859/2009 der Kommission vom 18. September 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 244/2009 hinsichtlich der Anforderungen an die Ultraviolettstrahlung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht 
	– Verordnung (EU) Nr. 347/2010 der Kommission vom 21. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission in Bezug auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und Leuchten zu ihrem Betrieb 
	– Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren 
	– Verordnung (EU) Nr. 547/2012 der Kommission vom 25. Juni 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Wasserpumpen 
	– Verordnung (EU) Nr. 622/2012 der Kommission vom 11. Juli 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 in Bezug auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nassläufer-Umwälzpumpen und in Produkte integrierten Nassläufer-Umwälzpumpen 
	– Verordnung (EU) Nr. 932/2012 der Kommission vom 3. Oktober 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswäschetrocknern 
	– Verordnung (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörigen Geräten 
	– Verordnung (EU) Nr. 617/2013 der Kommission vom 26. Juni 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Computern und Computerservern 
	– Verordnung (EU) Nr. 666/2013 der Kommission vom 8. Juli 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Staubsaugern 
	– Verordnung (EU) Nr. 801/2013 der Kommission vom 22. August 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 642/2009 im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Fernsehgeräten 
	– Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und Kombiheizgeräten 
	– Verordnung (EU) Nr. 814/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern 
	– Verordnung (EU) Nr. 4/2014 der Kommission vom 6. Januar 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren 
	– Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission vom 14. Januar 2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dunstabzugshauben 
	– Verordnung (EU) Nr. 548/2014 der Kommission vom 21. Mai 2014 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Kleinleistungs-, Mittelleistungs- und Großleistungstransformatoren 
	– Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen 
	– Verordnung (EU) 2015/195 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von gewerblichen Kühllagerschränken, Schnellkühlern/-frostern, Verflüssigungssätzen und Prozesskühlern 
	– Verordnung (EU) 2015/1185 der Kommission vom 24. April 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten 
	– Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission vom 28. April 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten 
	– Verordnung (EU) 2015/1189 der Kommission vom 28. April 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoffkesseln 
	– Verordnung (EU) 2015/1428 der Kommission vom 25. August 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht und der Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und Leuchten zu ihrem Bet
	Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Fristen für die Umsetzung dieser Verordnungen und Richtlinien festzulegen. 
	Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/30/EU werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Durchführungsrichtlinien/-verordnungen: 
	– Richtlinie 96/60/EG der Kommission vom 19. September 1996 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für kombinierte Haushalts-Wasch-Trockenautomaten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/60/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern in Bezug auf den Energieverbrauch 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltskühlgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf den Energieverbrauch 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 der Kommission vom 4. Mai 2011 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission vom 1. März 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern in Bezug auf den Energieverbrauch 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 392/2012 werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission vom 12. Juli 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Staubsaugern 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, Kombiheizgeräten, Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen sowie von Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission vom 5. März 2014 zur Änderung der delegierten Verordnungen (EU) Nr. 1059/2010, (EU) Nr. 1060/2010, (EU) Nr. 1061/2010, (EU) Nr. 1062/2010, (EU) Nr. 626/2011, (EU) Nr. 392/2012, (EU) Nr. 874/2012, (EU) Nr. 665/2013, (EU) Nr. 811/2013 und (EU) Nr. 812/2013 der Kommission im Hinblick auf die Kennzeichnung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Internet 
	– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 der Kommission vom 11. Juli 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Wohnraumlüftungsgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch 
	– Delegierte Verordnung (EU) 2015/1094 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von gewerblichen Kühllagerschränken 
	– Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186 der Kommission vom 24. April 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Einzelraumheizgeräten 
	– Delegierte Verordnung (EU) 2015/1187 der Kommission vom 27. April 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Festbrennstoffkesseln und Verbundanlagen aus einem Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen 
	Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Fristen für die Umsetzung dieser Verordnungen festzulegen. 
	Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über ein Kennzeichnungsprogramm der Union für Strom sparende Bürogeräte 
	– Beschluss 2014/202/EU der Kommission vom 20. März 2014 zur Festlegung des Standpunkts der Europäischen Union für einen Beschluss der nach dem Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union über die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte eingesetzten Verwaltungsorgane zur Aufnahme von Spezifikationen für Computerserver und die unterbrechungsfreie Stromversorgung in Anhang C des Abkommens und zur Überarbeitung der Spezifikatio
	– Beschluss (EU) 2015/1402 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Festlegung des Standpunkts der Europäischen Union in Bezug auf einen Beschluss der nach dem Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union über die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für stromsparende Bürogeräte eingesetzten Verwaltungsorgane über die Änderung der Spezifikationen für Computer in Anhang C des Abkommens 
	Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Zeitpläne für die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 106/2008 und der Beschlüsse 2014/202/EU und (EU) 2015/1402 festzulegen. 
	Verordnung Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter 
	– Verordnung (EU) Nr. 228/2011 der Kommission vom 7. März 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Prüfmethode für die Nasshaftung von Reifen der Klasse C1 
	– Verordnung (EU) Nr. 1235/2011 der Kommission vom 29. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung von Reifen hinsichtlich ihrer Nasshaftungseigenschaften, die Messung des Rollwiderstands und das Überprüfungsverfahren 
	Der Partnerschaftsrat wird regelmäßig die Möglichkeit prüfen, spezifische Zeitpläne für die Umsetzung der Verordnungen (EG) Nr. 1222/2009, (EU) Nr. 228/2009 und (EU) 1235/2011 festzulegen. 
	Erneuerbare Energien 
	Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/28/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Nuklearenergie 
	Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/117/Euratom werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates vom 25. Juni 2009 über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/71/Euratom werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2011/70/Euratom werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von Anforderungen an den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich radioaktiver Stoffe in Wasser für den menschlichen Gebrauch 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/51/Euratom werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/59/Euratom werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	________________ 
	ANHANG III 
	zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT), KAPITEL 3 (UMWELT) 
	Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften und internationalen Übereinkünfte anzunähern. 
	Verantwortungsvolles Handeln im Umweltbereich und Einbeziehung des Umweltaspekts in andere Politikbereiche 
	Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Festlegung der Umweltverträglichkeitsprüfung als Anforderung an Projekte gemäß Anhang I und eines Verfahrens zur Ermittlung der Notwendigkeit von Umweltverträglichkeitsprüfungen für Projekte gemäß Anhang II dieser Richtlinie (Artikel 4) 
	– Festlegung des Umfangs der Angaben, die dem Projektträger vorzulegen sind (Artikel 5) 
	– Einführung eines Verfahrens für Konsultationen mit Umweltbehörden und eines Verfahrens für öffentliche Konsultationen (Artikel 6) 
	– Festlegung von Regelungen für den Informationsaustausch und die Konsultation mit EU-Mitgliedstaaten, die mit starken Auswirkungen eines Projekts auf ihre Umwelt zu rechnen haben (Artikel 7) 
	– Einführung von Maßnahmen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Inhalt der Entscheidungen über Genehmigungsanträge (Artikel 9) 
	– Schaffung wirksamer, nicht übermäßig teurer und rechtzeitiger Prüfverfahren auf der Ebene der Verwaltung und der Justizbehörden unter Beteiligung der Öffentlichkeit und NRO (Artikel 11) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2011/92/EU werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Einführung eines Verfahrens, um zu entscheiden, welche Pläne und Programme einer strategischen Umweltprüfung zu unterziehen sind, und Einführung der Anforderung, dass Pläne und Programme, für die eine solche Umweltprüfung verbindlich vorgeschrieben ist, einer solchen Prüfung unterzogen werden (Artikel 3) 
	– Einführung eines Verfahrens für Konsultationen mit Umweltbehörden und eines Verfahrens für öffentliche Konsultationen (Artikel 6) 
	– Festlegung von Regelungen für den Informationsaustausch und die Konsultation mit EU-Mitgliedstaaten, die mit starken Auswirkungen eines Projekts auf ihre Umwelt zu rechnen haben (Artikel 7) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2001/42/EG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Festlegung der praktischen Vorkehrungen für die Bereitstellung von Umweltinformationen für die Öffentlichkeit und der Ausnahmen (Artikel 3 und 4) 
	– Gewährleistung der Bereitstellung von Umweltinformationen durch die Behörden (Artikel 3 Absatz 1) 
	– Einführung eines Überprüfungsverfahrens für Entscheidungen, wonach Umweltinformationen gar nicht oder nur teilweise bereitgestellt werden (Artikel 6) 
	– Einführung eines Systems zur Information der Öffentlichkeit über Umweltfragen (Artikel 7) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2003/4/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Festlegung eines Verfahrens zur Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit (Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und d) 
	– Festlegung eines Verfahrens für öffentliche Konsultationen (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 3) 
	– Festlegung eines Verfahrens, durch das sichergestellt wird, dass von der Öffentlichkeit geäußerte Stellungnahmen und Meinungen im Entscheidungsprozess angemessen berücksichtigt werden (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c) 
	– Gewährleistung eines wirksamen, zügigen und nicht übermäßig teuren Zugangs zu Gerichten oder anderen Stellen auf der Verwaltungsebene für die Öffentlichkeit, einschließlich NRO (Artikel 3 Absatz 7 und Artikel 4 Absatz 4, Umweltverträglichkeitsprüfung und Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2003/35/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, in ihrer geänderten Fassung 
	Es gelten folgende Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung von Regeln und Verfahren zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (Wasser, Boden, geschützte Arten und natürliche Lebensräume) auf der Grundlage des Verursacherprinzips -Grundsatz (Artikel 5, 6 und 7, Anhang II) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung einer strikten Haftung für gefährliche Beschäftigungstätigkeiten (Artikel 3 Absatz 1 und Anhang III) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung von Verpflichtungen für Betreiber, die erforderlichen Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Kostenhaftung zu treffen (Artikel 5-10) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Schaffung von Mechanismen, mittels derer betroffene Personen, darunter auch NRO aus dem Umweltbereich, die zuständigen Behörden im Falle von Umweltschäden zum Tätigwerden auffordern können, einschließlich der Möglichkeit eines unabhängigen Prüfungsverfahrens (Artikel 12 und 13) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Luftqualität 
	Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung und Einstufung von Gebieten und Ballungsräumen (Artikel 4 und 5) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen und Grenzwerte (Artikel 5 und 13) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung eines Verfahrens zur Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die Schadstoffe (Artikel 5, 6 und 9) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Erstellung von Luftqualitätsplänen für Gebiete und Ballungsräume, in denen die Grenz- oder Zielwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten werden (Artikel 23) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Erstellung von Plänen mit kurzfristigen Maßnahmen für Gebiete und Ballungsräume, in denen die Gefahr besteht, dass die Alarmschwellen überschritten werden (Artikel 24) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung eines Systems zur Information der Öffentlichkeit (Artikel 26) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen (Artikel 4 Absatz 6) und der Zielwerte (Artikel 3) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung und Einstufung von Gebieten und Ballungsräumen (Artikel 3 und Artikel 4 Absatz 6) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung eines Verfahrens zur Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die Schadstoffe (Artikel 4) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung von Maßnahmen, um im Hinblick auf die entsprechenden Schadstoffe die Luftqualität zu gewährleisten oder zu verbessern (Artikel 3) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/107/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Einführung eines effizienten Systems für Kraft- und Brennstoffprobenahmen und geeigneter Analysemethoden zur Bestimmung des Schwefelgehalts (Artikel 6) 
	– Verbot der Verwendung von Schweröl und Gasöl für landbasierte Anwendungen mit einem Schwefelgehalt, der die festgelegten Grenzwerte überschreitet (Artikel 3 Absatz 1 – es sei denn, es gelten Ausnahmen wie in Artikel 3 Absatz 2 – und Artikel 4 Absatz 1) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/32/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-Emissionen) bei der Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den Auslieferungslagern bis zu den Tankstellen, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Angabe aller Auslieferungslager (Artikel 2) 
	– Festlegung technischer Maßnahmen zur Verringerung des Verlusts an Ottokraftstoff bei Lagertanks in Auslieferungslagern und Tankstellen und bei Befüllung und Entleerung beweglicher Behältnisse in Auslieferungslagern (Artikel 3, 4 und 6 sowie Anhang III) 
	– Einführung der Vorschrift, dass alle Füllstellen für Straßentankfahrzeuge und mobilen Behältnisse den Anforderungen entsprechen müssen (Artikel 4 und 5) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 94/63/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Festlegung von Höchstgrenzen für den VOC-Gehalt von Farben und Lacken (Artikel 3 und Anhang II) 
	– Festlegung von Anforderungen, um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte gekennzeichnet sind und nur Produkte in Verkehr gebracht werden, die die einschlägigen Anforderungen erfüllen (Artikel 3 und 4)  
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2004/42/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Wasserqualität und Ressourcenmanagement, 
	Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Bestimmung von Flussgebietseinheiten und angemessene Koordinierung zur Erhaltung der internationalen Flüsse, Seen und Küstengewässer (Artikel 3 Absätze 1 bis 7) 
	– Analyse der Merkmale von Flussgebietseinheiten (Artikel 5) 
	– Aufstellung von Programmen zur Überwachung der Wasserqualität (Artikel 8) 
	– Ausarbeitung von Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete, öffentliche Konsultationen hierzu und Veröffentlichung dieser Pläne (Artikel 13 und 14) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2000/60/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (Artikel 4 und 5) 
	– Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (Artikel 6) 
	– Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen (Artikel 7) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2007/60/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Bewertung des Zustands der kommunalen Abwassersammlung und -behandlung 
	– Ausweisung empfindlicher Gebiete und Gemeinden (Artikel 5 Absatz 1 und Anhang II) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/271/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Erstellung eines Programms mit technischen und finanziellen Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die kommunale Abwasserbehandlung (Artikel 17 Absatz 1) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/271/EWG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Festlegung von Qualitätsstandards für Trinkwasser (Artikel 4 und 5) 
	– Einrichtung eines Überwachungssystems (Artikel 6 und 7) 
	– Einführung eines Systems zur Information der Verbraucher (Artikel 13) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 98/83/EG werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Aufstellung von Überwachungsprogrammen (Artikel 6) 
	– Feststellung von verunreinigten und gefährdeten Gewässern sowie Ausweisung der durch Nitrat gefährdeten Gebiete (Artikel 3) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/676/EWG werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Aufstellung von Aktionsprogrammen und Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft für nitratgefährdete Gebiete (Artikel 4 und 5) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 91/676/EWG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Abfallbewirtschaftung 
	Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Aufstellung von Abfallbewirtschaftungsplänen im Einklang mit der fünfstufigen Abfallhierarchie und den Abfallvermeidungsprogrammen (Kapitel V) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung eines Systems der vollständigen Kostenübernahme nach dem Verursacherprinzip und dem Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (Artikel 14) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung eines Genehmigungssystems für Anlagen/Unternehmen, die Abfälle beseitigen oder verwerten, mit besonderen Auflagen für gefährliche Abfälle (Kapitel IV) 
	– Einführung eines Registers über Anlagen und Unternehmen, die Abfälle sammeln oder befördern (Kapitel IV) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Einführung von Deponieklassen (Artikel 4) 
	– Festlegung einer nationalen Strategie zur Verringerung der zur Deponierung bestimmten, biologisch abbaubaren Abfälle (Artikel 5) 
	– Einführung eines Antrags- und Genehmigungssystems und eines Abfallannahmeverfahrens (Artikel 5 bis 7, Artikel 11, 12 und 14) 
	– Einführung eines Mess- und Überwachungsverfahrens während des Betriebs der Deponie und eines Stilllegungs- und Nachsorgeverfahrens für Deponien, die stillgelegt werden (Artikel 12 und 13) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung eines Nachrüstprogramms für vorhandene Deponien (Artikel 14) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung eines Kostenerfassungssystems (Artikel 10) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Gewährleistung der Behandlung von Abfällen, die einer Deponie zugeführt werden (Artikel 6) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EWG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG, weiterentwickelt durch die Entscheidungen 2009/335/EG, 2009/337/EG, 2009/359/EG und 2009/360/EG 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Einführung eines Systems, mit dem sichergestellt wird, dass der Betreiber einen Abfallbewirtschaftungsplan (zur Identifizierung und Einstufung der Abfallentsorgungseinrichtungen und zur Charakterisierung der Abfälle) aufstellt (Artikel 4 und 9) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung eines Genehmigungsverfahrens, finanzieller Sicherheitsleistungen und eines Inspektionssystems (Artikel 7, 14 und 17) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung von Verfahren zur Sicherung und Überwachung von Abbauhohlräumen (Artikel 10) 
	– Einführung von Stilllegungs- und Nachsorgeverfahren für Entsorgungseinrichtungen für Bergbauabfälle (Artikel 12) 
	– Erstellung einer Bestandsaufnahme stillgelegter Abfallentsorgungseinrichtungen (Artikel 20) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Naturschutz 
	Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Bestimmung der Vogelarten, auf die besondere Schutzmaßnahmen anzuwenden sind, und regelmäßig auftretender Zugvogelarten 
	– Festlegung und Ausweisung von besonderen Schutzgebieten für Vogelarten (Artikel 4 Absätze 1 und 4) 
	– Einführung besonderer Schutzmaßnahmen für regelmäßig auftretende Zugvogelarten (Artikel 4 Absatz 2) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2009/147/EG werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Erlassen einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller wildlebenden Vogelarten, mit bejagten Vogelarten als besonderer Untergruppe, und des Verbots des absichtlichen Tötens oder Fangens (Artikel 5, Artikel 6 Absätze 1 und 2, Artikel 8) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2009/147/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Aufstellung einer Liste von Schutzgebieten, Ausweisung dieser Gebiete und Prioritätensetzung für ihre Verwaltung (einschließlich Fertigstellung des Verzeichnisses potenzieller Emerald-Schutzgebiete und Festlegung von Schutz- und Verwaltungsmaßnahmen für diese Gebiete) (Artikel 4) 
	– Festlegung der nötigen Erhaltungsmaßnahmen für diese Gebiete, einschließlich Kofinanzierung (Artikel 6 und 8) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Festlegung eines Systems zur Überwachung des Erhaltungszustands der Lebensräume und Arten (Artikel 11) 
	– Einführung eines strengen Schutzsystems für die in Anhang IV genannten Tierarten, sofern für die Republik Armenien relevant (Artikel 12) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Einführung eines Mechanismus für Aufklärung und allgemeine Information der Öffentlichkeit (Artikel 22) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verschmutzung durch Industrieanlagen und industrielle Gefahren 
	Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2010/75/EU werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Bestimmung der Anlagen, für die eine Genehmigung erforderlich ist (Anhang I) 
	– Einrichtung eines integrierten Genehmigungssystems (Artikel 4 bis 6, 12, 21 und 24 sowie Anhang IV) 
	– Einführung eines Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen (Artikel 8, Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 23 Absatz 1) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2010/75/EU werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Anwendung der besten verfügbaren Technologien (BVT) unter Berücksichtigung der im BVT-Referenzdokument enthaltenen Schlussfolgerungen zu den BVT (Artikel 14 Absätze 3 bis 6 und Artikel 15 Absätze 2 bis 4) 
	– Festlegung von Emissionsgrenzwerten für Feuerungsanlagen (Artikel 30 und Anhang V) 
	– Ausarbeitung von Plänen zur Verringerung der jährlichen Gesamtemissionen aus bestehenden Anlagen (wahlweise statt der Festlegung von Grenzwerten für bestehende Anlagen) (Artikel 32) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2010/75/EU werden für neue Anlagen innerhalb von sechs Jahren und für bestehende Anlagen innerhalb von dreizehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Schaffung von Mechanismen für eine effiziente Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden 
	– Einführung von Systemen für die Erfassung von Informationen über unter diese Richtlinie fallende Betriebe und die Unterrichtung über schwere Unfälle (Artikel 14 und 16) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2012/18/EU werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Chemikalienmanagement 
	Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 
	– Einführung eines Verfahrens zur Ausfuhrnotifikation (Artikel 8) 
	– Einführung von Verfahren zur Bearbeitung von Ausfuhrnotifikationen von sonstigen Ländern (Artikel 9) 
	– Einführung von Verfahren für den Entwurf und die Vorlage von Notifikationen abschließender Rechtsvorschriften (Artikel 11) 
	– Einführung von Verfahren für den Entwurf und die Vorlage wichtiger Entscheidungen (Artikel 13) 
	– Anwendung des PIC-Verfahrens für die Ausfuhr bestimmter Chemikalien, insbesondere der Schadstoffe der Liste in Anhang III des Rotterdamer Übereinkommens (Artikel 14) 
	– Anwendung der Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften für ausgeführte Chemikalien (Artikel 17) 
	– Benennung nationaler Behörden, die für die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Chemikalien zuständig sind (Artikel 18) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 
	– Benennung der zuständigen Behörde(n) 
	– Anwendung der Einstufungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften für Gemische 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 werden innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Anwendung der Einstufungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften für Gemische 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	________________ 
	ANHANG IV 
	zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT),  KAPITEL 4 (KLIMASCHUTZ) 
	Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 
	Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Einführung eines Systems für die Erfassung der einschlägigen Anlagen und der Treibhausgase (Anhänge I und II) 
	– Einführung von Systemen für die Überwachung, Berichterstattung, Überprüfung und Durchsetzung und von Verfahren für die Konsultation der Öffentlichkeit (Artikel 14 und 15, Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 17) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2003/87/EG werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die Überwachung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 600/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die Prüfung von Treibhausgasemissionsberichten und Tonnenkilometerberichten sowie die Akkreditierung von Prüfstellen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2012 werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Im Bereich des Luftverkehrs und seiner Emissionen hängt die Anwendung der Bestimmungen der Richtlinie 2003/87/EG, der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 und der Verordnung (EU) Nr. 600/2012 gemäß diesem Abkommens von den Ergebnissen der Beratungen der ICAO über einen weltweiten marktgestützten Mechanismus ab. 
	Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 
	– Einrichtung eines nationalen Inventarsystems (Artikel 5) 
	– Schaffung eines nationales System für Politiken, Maßnahmen und Prognosen (Artikel 12) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Gewährleistung eines Systems zur Vermeidung von Emissionen (Artikel 3), zur Festlegung von Vorschriften für Dichtheitskontrollen gemäß Artikel 4 und 5 und zur Schaffung eines Aufzeichnungssystems gemäß Artikel 6 
	– Sicherstellung, dass die Rückgewinnung gemäß den Vorschriften nach den Artikeln 8 und 9 erfolgt 
	– Festlegung/Angleichung der nationalen Anforderungen für Ausbildung und Zertifizierung des betroffenen Personals und der Unternehmen (Artikel 10) 
	– Einrichtung eines Systems zur Kennzeichnung von Erzeugnissen und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten oder deren Funktionieren von fluorierten Treibhausgasen abhängt, (Artikel 12) 
	– Festlegung eines Berichterstattungssystems für die Gewinnung von Emissionsdaten aus den einschlägigen Sektoren (Artikel 19 und 20) 
	– Festlegung einer Sanktionsregelung (Artikel 25) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung: 
	– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
	– Verbot der Produktion geregelter Stoffe, ausgenommen für besondere Verwendungszwecke und bis [1. Januar 2019] von teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (HFCKW) (Artikel 4) 
	– Festlegung der Bedingungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung geregelter Stoffe für ausgenommene Verwendungszwecke (als Ausgangsstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, für wesentliche Labor- und Analysezwecke, kritische Verwendungszwecke von Halonen) und individuelle Ausnahmeregelungen, einschließlich Verwendung von Methylbromid in Notfällen (Kapitel III) 
	– Einführung eines Lizenzsystems für die Einfuhr und Ausfuhr geregelter Stoffe für ausgenommene Verwendungszwecke (Kapitel IV) und Berichtspflichten für Unternehmen (Artikel 26 und 27) 
	– Festlegung der Verpflichtung, bereits verwendete geregelte Stoffe zurückzugewinnen, zu recyceln, aufzuarbeiten und zu zerstören (Artikel 22) 
	– Festlegung von Verfahren für die Überwachung und Kontrolle des Austretens von geregelten Stoffen (Artikel 23) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 werden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	– Verbot des Inverkehrbringens und der Verwendung geregelter Stoffe, ausgenommen aufgearbeitete H-FCKW, die bis zum 1. Januar 2030 als Kühlmittel verwendet werden könnten (Artikel 5 und 11) 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 werden spätestens bis zum 1. Januar 2030 umgesetzt. 
	________________ 
	ANHANG V 
	zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT), KAPITEL 8: ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT 
	Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 
	Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie), in ihrer geänderten Fassung  
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Stärkung der Unabhängigkeit und der Verwaltungskapazitäten der nationalen Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation 
	– Einrichtung öffentlicher Konsultationsverfahren bei neuen Regulierungsmaßnahmen 
	– Einrichtung wirksamer Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation 
	– Festlegung der relevanten Märkte für elektronische Kommunikationsprodukte und -dienste, in denen vorab erlassene Vorschriften gerechtfertigt sein könnten, und Analyse dieser Märkte, um festzustellen, ob dort beträchtliche Marktmacht besteht. 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/21/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie), in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Umsetzung von Vorschriften, die Allgemeingenehmigungen ermöglichen, so dass Einzelgenehmigungen nur in besonderen, hinreichend begründeten Fällen erforderlich sind 
	Zeitplan: Der Zeitplan für die Umsetzung wird nach Inkrafttreten dieses Abkommens vom Partnerschaftsrat festgelegt. 
	Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie), in ihrer geänderten Fassung 
	Auf der Grundlage der gemäß der Rahmenrichtlinie durchgeführten Marktanalyse erteilt die nationale Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation Betreibern, die auf den relevanten Märkten erkanntermaßen über beträchtliche Marktmacht verfügen, geeignete Regulierungsauflagen, und zwar im Hinblick auf: 
	– den Zugang zu bestimmten Netzeinrichtungen und deren Nutzung, 
	– die Preiskontrolle bei Zugangs- und Zusammenschaltungsgebühren, einschließlich kostenorientierter Preise; 
	– Transparenz, Gleichbehandlung und getrennte Buchführung. 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/19/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie), in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Umsetzung von Vorschriften über Universaldienstverpflichtungen, einschließlich der Einrichtung von Mechanismen für die Kostenrechnung und Finanzierung 
	– Wahrung der Interessen und Rechte der Nutzer, insbesondere durch die Nummernübertragbarkeit und die einheitliche europäische Notrufnummer 112 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/22/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), in ihrer geänderten Fassung 
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Umsetzung der Verordnung im Hinblick auf die Gewährleistung des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Privatsphäre, im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation sowie die Gewährleistung eines ungehinderten Verkehrs von Daten, elektronischer Kommunikationsausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/58/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft 
	Die folgenden Bestimmungen dieses Beschlusses finden Anwendung: 
	– Politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften, mit denen die harmonisierte Verfügbarkeit und effiziente Nutzung des Frequenzspektrums sichergestellt wird 
	Zeitplan: Die in Anwendung der Entscheidung Nr. 676/2002/EG getroffenen Maßnahmen werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/2120 werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)  
	Die folgenden Bestimmungen dieser Richtlinie finden Anwendung: 
	– Förderung der Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs, 
	– Beseitigung von Hindernissen für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen der Informationsgesellschaft, 
	– Schaffung rechtlicher Sicherheit für die Erbringer von Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und 
	– Harmonisierung der Begrenzung der Haftung der Dienstleistungserbringer, die als Vermittler für Durchleitungs-, Zwischenspeicherungs- und Bereitstellungstätigkeiten fungieren, wobei keine allgemeine Verpflichtung zur Überwachung gefordert wird. 
	Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2000/31/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
	Durchführungsrechtsakte im Zusammenhang mit Vertrauensdiensten im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 910/2014: 
	– Durchführungsverordnung (EU) 2015/806 der Kommission vom 22. Mai 2015 zur Festlegung von Spezifikationen für die Form des EU-Vertrauenssiegels für qualifizierte Vertrauensdienste 
	– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1505 der Kommission vom 8. September 2015 über technische Spezifikationen und Formate in Bezug auf Vertrauenslisten gemäß Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
	– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1506 der Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung von Spezifikationen für Formate fortgeschrittener elektronischer Signaturen und fortgeschrittener Siegel, die von öffentlichen Stellen gemäß Artikel 27 Absatz 5 und Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt anerkannt werden 
	– Durchführungsbeschluss (EU) 2016/650 der Kommission vom 25. April 2016 zur Festlegung von Normen für die Sicherheitsbewertung qualifizierter Signatur- und Siegelerstellungseinheiten gemäß Artikel 30 Absatz 3 und Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
	Durchführungsrechtsakte im Zusammenhang mit dem Kapitel „Elektronische Identifizierung“ der Verordnung (EU) Nr. 910/2014: 
	– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/296 der Kommission vom 24. Februar 2015 zur Festlegung von Verfahrensmodalitäten für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der elektronischen Identifizierung gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
	– Durchführungsverordnung (EU) 2015/1501 der Kommission vom 8. September 2015 über den Interoperabilitätsrahmen gemäß Artikel 12 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
	– Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und Verfahren für Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
	– Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1984 der Kommission vom 3. November 2015 zur Festlegung der Umstände, Formate und Verfahren der Notifizierung gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
	Zeitplan: Der Zeitplan für die Umsetzung wird nach Inkrafttreten dieses Abkommens vom Partnerschaftsrat festgelegt. 
	________________ 
	ANHANG VI 
	zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT),  KAPITEL 14 (VERBRAUCHERSCHUTZ) 
	Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 
	Richtlinie 87/357/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Erzeugnisse, deren tatsächliche Beschaffenheit nicht erkennbar ist und die die Gesundheit oder die Sicherheit der Verbraucher gefährden 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 87/357/EWG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 93/13/EWG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/6/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, in ihrer geänderten Fassung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/95/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/65/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden in der Republik Armenien innerhalb von drei Jahren und grenzüberschreitend innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/29/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/48/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/122/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/22/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2011/83/EU, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten)  
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 524/2013, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/11/EU, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Empfehlung der Kommission vom 11. Juni 2013 – Gemeinsame Grundsätze für kollektive Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren in den Mitgliedstaaten bei Verletzung von durch Unionsrecht garantierten Rechten (2013/396/EU) 
	Zeitplan: Die Empfehlung 2013/54/EU wird innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2302, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	________________ 
	ANHANG VII 
	zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT),  KAPITEL 15 (BESCHÄFTIGUNG, SOZIALPOLITIK UND CHANCENGLEICHHEIT): 
	Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften und internationalen Übereinkünfte anzunähern. 
	Arbeitsrecht 
	Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 91/533/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/70/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 97/81/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 91/383/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 91/383/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/59/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/23/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/14/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Diskriminierungsbekämpfung und Gleichstellung der Geschlechter 
	Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/43/EG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/78/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/113/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/85/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit 
	Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 79/7/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
	Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
	Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit 
	Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)  
	Richtlinie 2009/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG), in ihrer geänderten Fassung 
	Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz 
	Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) 
	Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 92/91/EWG des Rates vom 3. November 1992 über Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in den Betrieben, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden (Elfte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 92/104/EWG des Rates vom 3. Dezember 1992 über Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in übertägigen oder untertägigen mineralgewinnenden Betrieben (Zwölfte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (Fünfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) (17. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 93/103/EG des Rates vom 23. November 1993 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bord von Fischereifahrzeugen (13. Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
	Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung auf Schiffen 
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	– Richtlinie (EU) 2015/1794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2015 zur Änderung der Richtlinien 2008/94/EG, 2009/38/EG und 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 98/59/EG und 2001/23/EG des Rates in Bezug auf Seeleute (Umsetzungszeitraum bis 10. Oktober 2017) 
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	________________ 
	 Die Elemente von Artikel 4, die für die energiepolitischen Vorschläge in den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen relevant sind, werden im Rahmen der betreffenden Verhandlungen erörtert werden. Falls Vorbehalte erforderlich sind, werden diese in diesen Anhang aufgenommen. 
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